
 

GISA GmbH Unsere Lösung  

Ziele und Nutzen  
 

Mit vier aufeinander aufbauenden
Servicepaketen unterstützt wir Sie als 
kompetenter Partner: von der Infor-
mation und Analyse bis zur Umset-
zung und Nachbetreuung. 
Gemeinsam mit unserem Partner ICS 
adminservice beraten wir Sie zu steu-
er- und bilanztechnischen Fragen. 

Lösungen im Überblick 

E-Bilanz und Taxonomie – sind Sie vorbereitet? 
Individuelle Beratung und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. 

 

Alle bilanzierenden Unternehmen 
sind mit der Festschreibung der 
E-Bilanz im § 5b Einkommenste u-
ergesetz (EStG) verpflichtet, ihre 
Jahresabschlüsse elektronisch an 
die Fi nanzbehörden zu übermitteln.
Dies gilt für Wirtschaftsjah re, die 
nach dem 31.12.2011 beginnen .
Für das Erstjahr 2012 wird die 
Übermittlung in Papierform nicht 
beanstandet. Für weitere Fälle sind 
Übergangsregelungen geplant.*  
 
Die rechtzeitige Beschäftigung mit 
dem Thema E-Bilanz ist notwendig, 
denn die Vorgaben gehen weit über 
den Ersatz papierbasierter Abläufe 
hinaus. Und neben den fachlichen
Erweiterungen sind auch die techni-
schen Vorbereitungen zu treffen, um 
den Vorgaben der Finanzverwaltung
zu entsprechen. 
So müssen z. B. die zu übermitteln-
den Datensätze inhaltlich in das er-
weiterte Datenschema (Taxonomie) 
überführt werden. Für die Datenüber-
tragung selbst wurde das Übermitt-
lungsformat XBRL (eXtensible Busi-
ness Reporting Language) festgelegt.  
 

� Konformität mit den gesetzlichen 
Vorgaben 

� Senken des unternehmerischen 
steuerlichen Risikos 

� Kosteneinsparungen beim Bilanz-
erstellungsprozess 

� Steigerung der Bilanzdatenqualität 

� einfache und schnelle Erstellung 
von internen Berichten 

� rechtssichere Übertragung der       
Daten unter Berücksichtigung  
datenschutzrechtlicher Aspekte 

� revisionssichere Aufbereitung,  
Verwaltung, Archivierung und  
Protokollierung 

Beratung und Einführung der elektronischen Bilanz 

 
 
Die GISA beschäftigt an sieben 
Standorten und Geschäftsstellen 
über 480 Mitarbeiter und gehört 
deutschlandweit zu den erfolg-
reichsten unabhängigen IT-
Dienstleistern. Der Hauptsitz ist 
in Halle (Saale). Das Angebot 
reicht von Prozess- und IT-
Beratung über Entwicklung und 
Implementierung von innovativen 
IT-Lösungen bis hin zum Out-
sourcing kompletter Geschäfts-
prozesse oder der gesamten IT-
Infrastruktur. Dazu betreibt die 
GISA ein mehrfach zertifiziertes 
Rechenzentrum und investiert 
kontinuierlich in Datensicherheit 
und aktuelle Technologien.  



 
 
 

Sie möchten Ihre Prozesse opti-

mieren? Sprechen Sie mit uns! 

  

GISA GmbH  

Leipziger Chaussee 191 a 

06112 Halle (Saale)  

www.gisa.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heino Feige  

Leiter Vertrieb 

Telefon: 0800 7000 585 

(kostenfrei aus dem dt. Festnetz) 

E-Mail:  vertrieb@gisa.de 

 

Ihr Ansprechpartner 

 
Die vier umfassenden E-Bilanz-Servicepakete der GISA ermöglichen eine
systematische, vollständige und rechtssichere Umsetzung der E-Bilanzvorgaben 
in Ihrem Unternehmen ebenso wie eine sichere elektronische Übertragung der 
Bilanz und GUV an die Finanzbehörden. 
 
Im Rahmen des E-Bilanz-Workshops  werden unternehmensrelevante Ziele aus 
dem Blickwinkel der E-Bilanz definiert sowie die wesentlichen relevanten Eck-
daten für das weitere Vorgehen erfasst. Die Workshop-Teilnehmer haben die 
Gelegenheit offene Fragen zu klären. 
 
Der E-Bilanz-Check  bietet die Sicherheit einer eingehenden Analyse Ihrer 
Unternehmensstrukturen und Geschäftsprozesse, E-Bilanz-relevanter Daten 
sowie der IT-Systeme. 
Im Ergebnis zeigt der Check Verbesserungspotentiale und die konkret notwen-
dige Investitionssumme auf. Weiterhin werden Daten nach ihrer E-Bilanz-
Relevanz unter Berücksichtigung der IT-Systemlandschaft und durch Integration 
bilanziell relevanter Systemschnittstellen klassifiziert und erhoben. Die Analyse 
datenrelevanter IT-Systeme bietet die Möglichkeit, den Anpassungsbedarf an die 
vorgegebene Taxonomie zu ermitteln und entsprechende Handlungsstrategien 
zu entwickeln. 
 
Im E-Bilanz-Projekt : ermitteln wir die rechtlichen und technischen Anforderun-
gen für eine rechtskonforme Umsetzung auf Grundlage des E-Bilanz-Checks. 
Dabei ist die Einbeziehung weiterer fachlicher Anforderungen vorgesehen. 
Gemeinsam mit Ihnen diskutieren wir die unterschiedlichen Lösungsszenarien 
zur Datenbereitstellung und dokumentieren die Ergebnisse. 
Anschließend setzen wir Ihre maßgeschneiderte Lösung um. Diese genügt nicht 
nur den gesetzliche Anforderungen, sondern  berücksichtigt auch die individuel-
len Belange Ihres Unternehmens: Geschäftsprozesse werden optimiert und 
Workflow-Szenarien integriert. 
 
Mit unserem E-Bilanz-Audit  bieten wir Ihnen eine dauerhafte Qualitäts-
sicherung. Zur kontinuierlichen Erhaltung der Konformität Ihrer Bilanzerstellung 
an rechtliche Anforderungen nehmen wir Veränderungen aus Sicht des Gesetz-
gebers auf, prüfen sie bezüglich ihrer Auswirkungen auf Ihre Systeme, Daten 
und Prozesse und setzen sie zuverlässig um. 
 
 

Leistungsangebot rund um die E-Bilanz 
 

� modulare E-Bilanz-Dienstleistungspakete: Workshop, Check, Projekt, Audit 

� IST-Analyse Ihres Kontenplans und Ihrer internen Prozessketten im Hinblick 
auf die Taxonomie 

� Beratung bei der Implementierung neuer Prozesse zur Erstellung der E-Bilanz 
unter Berücksichtigung Ihrer IT-Systemlandschaft 

�  Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung der Buchhaltungsdaten 

�  Koordinierung und Abstimmung zwischen Steuerberatung und Controlling 

� Durchführung von Tests 

� Qualitätssicherung durch Wartung und Anpassung an spätere Taxonomie-
Änderungen 

� Sicherstellung der System- und Schnittstellenintegration zum Datentransfer 

� Beratung, Lieferung und Implementierung der GISA ReportFactory (XBRL-

Konverter), Nutzung auch als ASP- oder Konvertierungs-Service im Rechen-

zentrum möglich 

� Konzeption und Umsetzung E-Bilanz-konformer Archivierungslösungen 

E-Bilanz-Services – im Detail  

 

 

 

 

 

 

Änderungen vorbehalten. PB72 Stand: Juli 2011 

 

*Die Übergangsreglungen gelten 
für inländische Unternehmen mit 
ausländischer Betriebsstätte, für  
ausländische Unternehmen mit 
inländischer Betriebsstätte, für 
steuerbegünstigte Körperschaf-
ten, sowie für juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts mit 
Betrieben gewerblicher Art. Für  
diese Unternehmen ermöglicht 
das Gesetz eine Verschiebung 
der erstmaligen Anwendung der 
Datenfernübertragung auf alle 
Wirtschaftsjahre die nach dem 
31. Dezember 2014  beginnen.  


